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Die mit GS (Gutachterliche Stellungnahme) gekennzeichneten Konstruktionen stellen häufig 
verwendete Ausführungsmöglichkeiten dar, die nicht unmittelbar vom Verwendbarkeitsnachweis 
(z.B. AbP) erfasst sind. Die GS bietet dem Anwender eine unterstützende, fachkundige Beurteilung 
von Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen für die Erklärung von nichtwesentlichen Abweichungen, 
welche gemäß der Landesbauordnungen zulässig sind. Die als nicht wesentlichen Abweichungen 
vom Verwendbarkeitsnachweis bewerteten Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen sind mit der 
abnehmenden Stelle für den Brandschutz abzustimmen. 



Hinweis: Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur
Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde
auszuhändigen.

Ort, Datum, Stempel / Unterschrift

KONTAKT
E-Mail: anwendungstechnik@siniat.com 
www.siniat.de

Name und Anschrift des Unternehmens,
das die Konstruktion erstellt hat
(Hersteller/Fachunternehmer):

Baustelle/Objekt /Gebäude:

Datum der Herstellung:

Bauteilbezeichnung (z.B. Schachtwand):

Feuerwiderstandsklasse des erstellten Bauteils:

Hiermit wird bestätigt, dass die zuvor genannte Siniat Konstruktion

hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen

Prüfzeugnisses (abP) / der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) / der Europäisch Technischen Zulassung (ETA)

Nr. 

sowie den Verarbeitungsvorschriften der Etex Building Performance GmbH hergestellt und eingebaut wurde.

Es ist eine Abweichung zum zuvor genannten Verwendbarkeitsnachweis vorhanden:

als separate Beschreibung der Abweichung durch den Fachunternehmer (nwA)

als gutachterliche Stellungnahme einer akkreditierten Materialprüfanstalt bzw. 

eines autorisierten Ingenieurbüros für Brandschutz Nr.             /

Für die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. Tragkonstruktion, 

Verbindungsmittel oder Dämmstoff) wird dies ebenfalls bestätigt, aufgrund* 

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des 
allgemeinen bauaufsichtlichn Prüfzeugnisses 

eigener Kontrollen 

entsprechend schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, 
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. 

* zutreffendes bitte ankreuzen

ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG
DES HERSTELLERS DES BAUTEILS



MFPA MFPA Leipzag GmbH
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für

Baustoffe, Bauprodukte und Bausysteme

Geschäftsbereich lll - Baulicher Brandschutz
Dipl.-lng. Sebastian Hauswaldt

Arbeitsgruppe3'2'Brandvert"lt:lJ""rii"äLf,ti:i

Dipl.-lng. H. Fischkandl
Telefon +49 (0) 341-6582-153

fischkandl@mfpaJeipzig.de

Allgemeines bauaufsichtl iches Prüfzeugn¡s
Nr. P-SACO2/|ll-681

vom 7. Juni 2019

1. Ausfertigung

Gegenstand: Bauart zur Errichtung von nichttragenden, raumabschließenden Wandkon-
struktionen in Metallständerbauweise mit beidseitiger, symmetrischer Be-
kleidung aus Gips-Feuerschutzplatten mit bzw. ohne Dämmung der Feuer-
widerstandsklasse F30, F60, F90 bzw. F120 bei einseitiger
Brandbeanspruchung gemäß DIN 4102-2: 1977-09 t11.

Hessische Venvaltu n gsvorschrift Techn ische Bau bestimmungen (H-W TB)
Teil C4, lfd. Nr. C 4.2 des Landes Hessen vom 13. Juni 2018 - Bauarten
zur Errichtung von nichttragenden inneren Trennwänden, an die Anforde-
rungen an die Feueruviderstandsdauer gestellt werden.

Etex Building Performance GmbH
Geschäftsbereich Sin iat
Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

entsprechend

Antragsteller:

Geltungsdauer bis: 06. Juni2024

Bearbeiter: Dipl.-lng. H. Fischkandl

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand
nach den Landesbauordnungen anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis
P-SAC 02llll-6814 vom 18. April2016.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ist erstmals am 7. Juni 2014

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 17 Seiten und 13

Dieses Dokument darf nur ungekürzt vervielfältigt und veröffentlicht werden. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schrift-
form mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.

(l**P.**
- Akkredltlerungsstelle

D-pr,-11021-01-00

Durch d¡e DAkkS GmbH nach DIN EN ISO¡EC 17025
akkred¡tierles Pri¡f¡aboratorium. D¡e Urkunde kann unter
M.mfpa-leipzig.de eingesehen werden.

Gesellschaft fur Mater¡alforschung und Prt¡fungsanstalt fúr das
Bauwesen Le¡pzig mbH (MFPA Leipz¡g GmbH)

S¡tz:
Geschäftsführer:
Handelsregister:
USt-ld Nr.:
TÔI,:
Fax:

Hans-We¡gel-Str. 2b - 04319 Le¡pz¡g/Germany
Dr.-lng. habil. JÖrg Schmidt
Amtsger¡cht Le¡pz¡g HRB 177'19
DE 81 3200649
+49 (0) 341-ô582-0
+49 (0) 341-6582-135

1[
ffiFp&
t.elpzlg Gmbll

Pûz-ste¡le.
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(2)

A

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

Allgemeine Bestimmungen

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne
der Landesbauordnungen rìâchgêwiêsên.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber der Bauart haben das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis, unbe-
schadet weiter gehender Regelungen in den ,,Besonderen Bestimmungen" dem Anwender der
Bauart in Form von Kopien zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allge-
meine bauaufsichtliche Prüfzeugnis an der Veruvendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behörden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses zur
Verfügung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine aus-
zugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Prüfstelle Gesellschaft für Materialfor-
schung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH. Texte und Zeichnungen von Wer-
beschriften dürfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis nicht widersprechen.
Übersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses müssen den Hinweis ,,Von
der Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH nicht
geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses können nachträglich ergänzt und geändert wer-
den, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

(7) Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte des Nach-
weises der Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis).

ilr
EWFPffi
Leipzig GmbH



MFPA Leipzig GmbH
Baulicher Brandschutz

P-SACo2/ ilt-681
vom 7. Juni 2019 Seite 3 von 17

B

1

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Anwendungsbere¡ch des allgeme¡nen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugn¡sses

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt für die Herstellung und Anwendung nichttra-
gender, raumabschließender Wandkonstruktionen in Metallständerbauweise mit beidseitiger,
symmetrischer Bekleidung mit Siniat Gipsplatten, Typ GKB bzw. Typ GKF gemaß DIN 18180:
2014-09 l2l bzw. Typ A bzw. Typ DF gemäß DIN EN 520 2009-12 [3] mit oder ohne Dämmung
des vorliegenden Gefachhohlraumes, welche in die Feueruviderstandsklassen F30, F60, F90
bzw. F120, Kurzbezeichnung F 30-4, F 60-4, F 90-A bzw. F 120-A nach DIN 4102-2: 1977-09

[1], bei einseitiger Brandbeanspruchung eingestuft werden können.

An die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte nichttragende, raumab-
schließende Wandkonstruktionen in Metallständerbauweise werden Anforderungen an die Feu-
en¡viderstandsdauer gemäß der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmun-
gen (H-W TB) Teil C4, lfd. Nr. C 4.2 des Landes Hessen vom 13. Juni 2018 gestellt.

Die Wandkonstruktion besteht im Wesentlichen aus einem Metallständen¡verk mit einer beidsei-
tigen Bekleidung/Beplankung mit Siniat Gipsplatten (Typ GKB bzw. Typ GKF gemäß DIN 18180:
2014-09 f2lbzw. Typ A bzw. Typ DF gemäß DIN EN 520: 2009-12 [3]) sowie einer falls erforder-
lich vorliegenden Dämmung im Gefachhohlraum. ln den Abschnitten 4.3 bis 4.7 wird der Aufbau
der Wandkonstruktionen in Abhängigkeit der Feuerwiderstandsklasse erläutert.

lm Abschnitt 4.9 werden Anschlusssituationen, Dehnfugen und die Ausführung einer zurück-
springenden Bekleidung sowie der Anschluss im Fußboden- und Deckenbereich erläutert.

lm Abschnitt 4.10 werden entsprechende zulässige Einbauten in den Wandkonstruktionen erläu-
tert.

lm Folgenden werden die nichttragenden, raumabschließenden Wandkonstruktionen in Metall-
ständerbauweise als leichte Trennwandkonstruktionen bezeichnet.

Anwendungsbereich

Die jeweilige leichte Trennwandkonstruktion wird als Teil einer baulichen Anlage errichtet.

Die die leichte Trennwandkonstruktion aussteifenden und unterstü2enden Bauteile müssen in

ihrer aussteifenden und unterstützenden Wirkung mindestens der gleichen Feuen¡viderstands-
klasse angehören. Weitere Angaben und Anforderungen zu entsprechenden Anschlusssituatio-
nen sind Abschnitt 4.9 zu entnehmen.

Die Einstufung der leichten Trennwandkonstruktionen nach DIN 4102-2: 1977-09 [1] in die Feu-
eruviderstandklassen gilt für eine einseitige Brandbeanspruchung in Abhängigkeit des jeweiligen
Wandaufbaus gemäß den Abschnitten 4.3 bis 4.7 dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüf-
zeugnisses.

Die leichten Trennwandkonstruktionen müssen an tragende Wand- bzw. Deckenkonstruktionen
gemäß Abschnitt 4.9 angeschlossen werden und von Rohdecke zu Ro

Die Wandkonstruktion darf alternativ auch auf Decken mit Estrichen e
2016-05 [4], Abschnitt 1 0.2.5 befestigt werden.

Weitere Anschlusssituationen sind in Abschnitt 4.9 erläutert.

1.1

1.1.1.

1.1.2.

1.2

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

Lelprig GmbH

02-4



MFPA Leipzig GmbH
Baulicher Brandschutz

P-SACo2/ ilt-681
vom 7. Juni 2019 Seite 4 von 17

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

Die leichten Trennwandkonstruktionen dürfen mit einer beliebigen Wandbreite hergestellt wer-
den. Die zulässige Wandhöhe ist aus brandschutztechnischer Sicht abhängig von der gewählten

Konstruktion und wird in den Abschnitten 4,3 þis 4,7 für jede Konstruktion gesondert aufgeführt.

Durch die Vorgaben der DIN 4103-1: 2015-06 [5] für den Nachweis der Biegegrenztragfähigkeit
gegenüber statischer Belastung für den Einbaubereich 1 (Linienlasten 0,5 kN/m), den Einbaube-
reich 2 (Linienlast 1 kN/m) sowie unter stoßartiger Belastung (weicher bzw. harter Stoß) können
sich jedoch geringere Wandhöhen ergeben. Die geringere Wandhöhe ist maßgebend.

Die Klassifizierung wird durch übliche Anstriche oder Beschichtungen bis zu 0,5 mm Dicke nicht
beeinträchtigt. Bei dickeren Beschichtungen kann die brandschutztechnische Wirkung der jewei-
ligen leichten Trennwandkonstruktion verloren gehen.

Zusätzliche Bekleidungslagen (mindestens Baustoffklasse 82, ausgenommen Blechbekleidun-
gen) z.B. Putze oder Verblendungen dürfen angebracht werden, ohne eine Minderung der an-
gegebenen Feueruviderstandsdauer hervorzurufen. Gegebenenfalls sind bei der Venuendung
von brennbaren Baustoffen jedoch bauaufsichtliche Anforderungen zu beachten.

Dampfbremsen/Dampfsperren beeinflussen die Einstufung in die angegebene Feuerwider-
standsklasse nicht.

Der Einbau von Elektro-Hohlwanddosen (Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen) darf in
Abhängigkeit der konstruktiven Ausführung in die leichten Trennwandkonstruktionen, entspre-
chend den Angaben in Abschnitt4.10, erfolgen. Weiterhin sind hierzu auch dieAngaben zu den

einzelnen leichten Trennwandkonstruktionen in Abschnitt 4.3 bis 4.7 hinsichtlich eines zulässi-
gen Einbaus und der konstruktiven Ausführung zu beachten.

Durchführungen von einzelnen elektrischen Leitungen durch die leichten Trennwandkonstruktio-
nen sind zulässig, wenn der verbleibende Lochquerschnitt mit Mineralwolle (nichtbrennbar,
Schmelzpunkt > 1000 'C) gemäß DIN EN 13162: 2015-04 [6] oder Gipsspachtel gemåß DIN EN

13963: 2014-09 [7] vollständig verschlossen wird.

Für die Durchführung von Rohrleitungen, gebündelten elektrischen Leitungen, lnstallationskanä-
len, Kabelkanälen oder Lüftungsleitungen sind Abschottungen erforderlich, deren Feuerwider-
standsklasse durch Prüfungen nachzuweisen ist. Es sind weitere Eignungsnachweise, z. B. im
Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder eines allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeu g nisses erforderlich.

Wenn in raumabschließenden Wänden mit bestimmter Feuerwiderstandsklasse Feuer-
schutzabschlüsse, Revisionsklappen oder F- bzw. G-Verglasungen mit bestimmter Feuenryider-

standsklasse eingebaut werden sollen, ist die Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit der
Wand nachzuweisen. Es sind weitere Eignungsnachweíse, z.B. im Rahmen der ner
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, erforderlich.

Aus den für die Bauart gültigen technischen Baubestimmungen (2. B. Bau
vorschriften oder Richtlinien) können sich weitergehende Anforderungen
gen ergeben.

1.2.14. Soweit Anforderungen an den Wärmeschutz oder Schallschutz gestellt
Nachweise zu erbringen

1.2.15. Der Antragsteller erklärt, dass in der Bauart keine Produkte verwendet werden, d
stoffuerordnung, der Verordnung (EG) Nr. 190712006 (REACH) und der Verordnung (EG) Nr.

127212008 (CLP) sowie der Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 und der Chemikalíen-
Ozonschichtverordnung (D) unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (ins-

besondere der Ken nzeichn ungspflicht) einhåilt.

Weiterhin erklärt der Antragsteller, dass er - sofern für den Handel und das lnverkehrbringen
oder die Venivendung Maßnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
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2.1

den Umweltschutz zu treffen sind - diese veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt
macht. Die Prüfstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen der Bauprodukte
im eingebauten Zustand auf den Gesundheits- und Umweltschutz zu überprüfen.

2 Bestimmungen für die Bauart

Eigenschaften und Zusammenstellung

Für die zu verwendenden Bauprodukte gelten die in der Tabelle I zusammengestellten Angaben
hinsichtlich der Bezeichnungen und der Materialkennwerte, der Klassifizierungen und des Ver-
wendbarkeitsnachweises. Es ist bei den verwendeten Bauprodukten darauf zu achten, dass die
dort angegebenen Veruvendbarkeitsnachweise gültig sind.

Tabelle 1 Zusammenstellung der Kennwerte der Bauprodukte

2.2 Grundlegende Prüfdokumente

Die Liste der Prufdokumente, die die Grundlage zur Erteilung des allg
Prüfzeugnisses bildet, ist bei der MFPA Leipzig GmbH hinterlegt u

Baustoffbezeichnung

Dicke
(Nennmaß)

lmml

Nennroh-
dichte

Ikg/m3]

Brandverhalten

(bauaufsichtliche Benennung)

Siniat Gips-Feuerschutzplatte

Typ GKF nach DIN 18180: 2014-09l2lbzw
Typ DF nach DIN EN 520:2009-12[31

> 12,5 > 800 nichtbrennbar

Siniat LaPlura

Typ GKFI nach DIN 18180: 2014-09l2lbzw.
Typ DEFHI lR nach DIN EN 520:20O9-12131

¿ 12,5 > 1000 nichtbrennbar

Siniat Gipsplatten

Typ GKB nach DIN 18180: 2014-09 [2lbzw
Typ A nach DIN EN 520: 2009-12 [3]

> 12,5 > 700 nichtbrennbar

Glaswolle
(Mineralwolle, Schmelzpunkt < 1 000'C)
gemäß DIN EN 13162:2015-04 [6]

>40 >10 nichtbrennbar

Trennwandplatte Sonorock
(Mineralwolle, Schmelzpunkt > 1000'C)

gemäß DIN EN 13162:2015-04 [6]

>80 28 nichtbrennbar

Metallprofile

gemäß DIN 18182-1: 2015-11 [8] bzw
DIN EN 14195:2015-03 [9]

0,6 nichtbrennbar

PE - Trennwanddichtungsband s5 normalentflammbar

Siniat Fugenspachtel

gemäß DIN EN 13963: 2014-09l7l
nichtbrennbar

lilGmbtlLeipzig

ständigen Behörden zur Verfügung gestellt.
den zu-
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2.3

2.4

3

(1)

(2)

Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackungen, Transport und Lagerung müssen so erfolgen, dass die für die Bauart zusam-
mengehörigen Zubehörterle nrcht mit Wasser in Berührung kommen, keiner erhöhten Feuchtig-
keit ausgesetzt sind, frostfrei und vor erhÖhten Temperaturbeanspruchungen, sowie vor nicht
zulässiger mechanischer Beanspruchung geschützt werden.

Dürfen die zusammengehörigen Systembestandteile der Bauart nur in bestimmter Lage gela-
gert, transportiert oder eingebaut werden oder besteht Verwechselungsgefahr, so sind entspre-
chende Hinweise auf dem Transportgut anzubringen.

Des Weiteren sind die Herstellerangaben zu den einzelnen Bauprodukten gemäß Tabelle I zu
beachten.

Kennzeichnung und Aufbauanle¡tung

Zusammengehörige Systembestandteile zur Erstellung der jeweiligen leichten Trennwandkon-
struktion sind eindeutig zu kennzeichnen und zusammen zu vertreiben.

Für die leichten Trennwandkonstruktionen ist eine schriftliche Aufbauanleitung zur Verfügung zu

stellen. Der Antragsteller dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses hat die Aufbau-
anleitung in Übereinstimmung mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu erstel-
len. Die Aufbauanleitung muss die für die jeweilige leichte Trennwandkonstruktion relevanten
Teile sowie die folgenden Angaben enthalten:

- Angaben zu dem konstruktiven Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion.

- Angaben zu dem Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion (2. B. Abstände der
tragenden Bauteile, Ausführung der Befestigungen, Befestigungsabstände,
Stoßausführung, ggf. Anschlüsse an angrenzende Wände und Decken).

- Zeichnerische Darstellungen zum konstruktiven Aufbau und Details.

Ü berei nstimm u n gsnachwe¡s

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis aufgeführte Bauart - leichte Trenn-
wandkonstruktion bedarf des Nachweises der Übereinstimmung (Übereinstimmungserklärung
des Anwenders) nach den Vorgaben der der Hessischen Venrualtungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (H-W TB).

Danach muss der Anwender, der die jeweilige leichte Trennwandkonstruktion erstellt hat, in ei-
ner schriftlichen Übereinstimmungserklärung (Muster siehe Anlage 13) bestätigen, dass die von
ihm ausgeführte leichte Trennwandkonstruktion den Bestimmungen dieses allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prüfzeugn isses entspricht.

DerAnwender muss im Rahmen der Übereinstimmungserklärung (Muster siehe Anlage 13) eine
Kontrolle etwaiger erforderlicher Kennzeichnungen der verwendeten Bau et-

ro-nen bauaufsichtlichen Zulassungen, allgemeinen bauaufsichtlichen P

päisch technischen Zulassungen vornehmen.

lfl
ffiwpffi
Leipzig GmbH
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4 Bestimmungen für die Ausführungen

4.1 Bestimmungen für die ausführenden Firmen

Die Errichtung/der Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion darf nur von Unternehmen aus-
geführt werden, die für diese Arbeiten geeignet sind ($ 55 Musterbauordnung - MBO - Fassung
vom 2. November 2002, zuletzt geändert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom
13.05.2016). Andere Firmen dürfen den Einbau nurausführen, wenn eine Einweisung des Mon-
tagepersonals durch Fachkräfte von Firmen erfolgt, die auf diesem Gebiet die dazu erforderli-
chen Erfahrungen besitzen.

Die in den folgenden Abschnitten aufgeführten Anforderungen zu dem konstruktiven Aufbau der
leichten Trennwandkonstruktionen sowie die Einhaltung der Einbaubedingungen sind hierbei zu
beachten.

4.2 Bestimmungen für die Ausführung

Nachfolgend sind in Tabelle 2 die brandschutztechnisch bewerteten leichten Trennwandkon-
struktionen zusammengestellt. Details zu den leichten Trennwandkonstruktionen sind den ent-
sprechenden nachfolgenden Abschnitten zu entnehmen.

Tabelle 2 Zusammenstellung feuerwiderstandsfähiger Stände¡vvandkonstruktionen aus Siniat Gtps-
Feuerschutzplatten

Erläuterung in
Abschnitt

Feuerwider-
standsdauer Bekleidung (e Seite) Dämmstoffl)

Maximal zulässige Bauhöhe
in Metern''

4.3 30 1x12,5 GKF Glaswolle 3

4.4 30/60 2x12,5 GKB Glaswolle 5

4.5 90 2x12,5 GKF Ohne 5

4.5 90

2x12,5 GKF

bzw.

2x12,5 GKFIs)

Glaswolle 5

4.7 90 2x12,5 GKF Steinwollea) 7

4.6 120 2x12,5 GKF Ohne 4

1) Angaben zu dem Dämmstoff siehe Tabelle 1

2) Achtung: Durch statische Vorgaben können sich ggf. geringere Wandhöhen ergeben. Die geringere Wandhöhe ist

maßgebend!

3) Plattentyp Siniat LaPlura

4) Trennwandplatte Sonorock (d = 80 mm)

4.3 Leichte Trennwandkonstruktion F30 (12,5 mm GKF + 40 mm Glaswolle)

Leichte Trennwandkonstruktionen bis zu einer Feuerwiderstandsklasse F30 sind entsprechend
der im Folgenden zusammengefassten Parameter zu errichten. ln den An I bisT
sem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist der konstruktive

zu die-
Trenn-u der

Lel¡rzig GmbH
tr#Fffiffi

wandkonstruktionen in Metallständerbauweise zeichnerisch
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- Unterkonstruktion - Ständer, Stahl:

Es sind UW-Stahlprofile > UW 50/40-06 (Typ U140150140, Nennblechdicke 0,6 mm) und
> CW 50/50-06 (Typ C/50/50/50, Nennblechdicke 0,6 mm) zu venruenden. Die UW-Stahlprofile
als Decken- und Fußbodenanschluss sind mit für den Untergrund geeigneten Schlagdübeln
(> 6 x 40 mm) bzw. Metalldübeln oder mit mindestens gleichwertigen Befestigungselementen
(2. B. Befestigungsmittel siehe Anlage 12) gemäß DIN 18183-1:2018-05 [10] im Abstand von
< 1000 mm zu befestigen. Unterhalb der UW-Profile sind zusätzlich 10 mm dicke Mineralwolle-
Dämmstreifen (Schmelzpunkt > 1000'C) oder PE-Trennwanddichtungsband anzuordnen. Als
Ständer sind CW-Profile > CW 50/50-06 (Typ C/50/50/50, Nennblechdicke 0,6 mm) im Abstand
von < 625 mm zwischen den UW-Profilen aufzustellen. Der Einstand der Ständerprofile in das
UW-Anschlussprofil muss mindestens 20 mm betragen. Die wandseitigen Ständer (Randstän-

der) sind im Abstand von < 1000 mm mit den zuvor genannten Befestigungselementen (für die
Befestigung der UW-Profile) zu befestigen. Zusätzlich sind im Bereich der vertikalen Wandan-
schlüsse, die Ständerprofile mit ca. 10 mm dicken Mineralwolle-Dämmstreifen (Schmelzpunkt
> 1000 'C) oder PE-Trennwanddichtungsband zu hinterlegen.

- Bekleidunq:

Die Bekleidung mit raumhohen 1 x 12,5 mm dicken Siniat Gips-Feuerschutzplatten, welche
beidseitig ausgeführt und stehend (im Hochformat) an den Metallständern angeordnet und be-
festigt werden. Die Befestigung der Siniat Gips-Feuerschutzplatten hat mit Schnellbauschrauben
TN > 3,5 x 25 mm mit einem Befestigungsabstand von s 250 mm in der Unterkonstruktion zu er-
folgen. Die Mindesteindringtiefen der Befestigungsmittel gemäß DIN 18181:2008-10 [11] sind
zu beachten.

Die vertikalen Stoßfugen sind auf den Ständern der Unterkonstruktion anzuordnen. Die Siniat
Gips-Feuerschutzplatten sind raumhoch auszuführen, so dass keine horizontalen Fugen ausge-
führt werden. Werden keine raumhohen Platten angeordnet, so sind die Querstöße mit einem
Metall-Profil (2. B. CW- oder CD-Profil) zu hinterlegen.

Die Bekleidung ist im Bereich der PlattenstÖße, der Anschlüsse und der Befestigungsstellen mit
Siniat-Fugenspachtel(Spachtelmasse nach DIN EN 13963: 2014-09171)zu verspachteln.

- Dämmunq:

Der vorliegende Gefachhohlraum ist mit einer Mineralwolldämmung (Glaswolle, Schmelzpunkt <
'1000 "C) hohlraumfüllend auszudämmen. Die Dämmung muss mit einer Mindestdicke von
40 mm ausgeführt werden. Der Dämmstoff muss mit einem Übermaß von ca. 10 mm (Stau-

chung ca. 10 mm) stramm zwischen den Ständern (Metallprofilen) eingebaut werden, um somit
gegen Herausfallen gesichert zu werden. Fugen von stumpf gestoßenen Dämmschichten müs-
sen dicht gestoßen sein.

- Zulässiqe Wandhöhe:

Die maximal zulässige Wandhöhe für diese Konstruktion beträgt 3,0 m.

- Einbauten:

ln die leichten Trennwandkonstruktionen sind der Einbau von Steckdosen in ein umlaufendes
30 mm dickes Gipsbett nach Abschnitt 4.10.1 zulässig.

ln Anlage I bis Anlage B zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen konstruk-
tive Aufbau der leichten Trennwandkonstruktionen in Metallständ
gestellt.

ilt
ffiffiwffi
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4.4 Leichte Trennwandkonstruktion F30/F60 (2 x 12,5 mm GKB + 60 mm Glaswolle)

Leichte Trennwandkonstruktionen bis zu einer Feueruviderstandsklasse F60 sind entsprechend
der im Folgenden zusammengefassten Parameter zu errichten. ln den Anlagen 1 bis 7 zu die-
sem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist der konstruktive Aufbau der leichten Trenn-
wandkonstruktionen in Metallständerbauweise zeichnerisch dargestellt.

- Unterkonstruktion - Ständer, Stahl:

Es sind UW-Stahlprofile > UW 75140-06 (Typ U140175140, Nennblechdicke 0,6 mm) und
> CW 75150-06 (Typ C150175150, Nennblechdicke 0,6 mm) zu verwenden. Die UW-Stahlprofile
als Decken- und Fußbodenanschluss sind mit für den Untergrund geeigneten Schlagdübeln
(> 6 x 60 mm) bzw. Metalldübeln oder mit mindestens gleichwertigen Befestigungselementen
(2. B. Befestigungsmittel siehe Anlage 12) gemäß DIN 18183-1 2018-05 [10] im Abstand von
< 500 mm zu befestigen. Unterhalb der UW-Profile sind zusätzlich 10 mm dicke Mineralwolle-
Dämmstreifen (Schmelzpunkt > 1000'C) oder PE-Trennwanddichtungsband anzuordnen. Als
Ståinder sind CW-Profile > CW 75150-06 (Typ Cl50l75l50, Nennblechdicke 0,6 mm) im Abstand
von < 625 mm zwischen den UW-Profilen aufzustellen. Der Einstand der Ständerprofile in das
UW-Anschlussprofil muss mindestens 20 mm betragen. Die wandseitigen Ständer (Randstän-
der) sind im Abstand von s 500 mm mit den zuvor genannten Befestigungselementen (für die
Befestigung der UW-Profile) zu befestigen. Zusätzlich sind im Bereich der vertikalen Wandan-
schlüsse, die Ständerprofile mit ca. 10 mm dicken Mineralwolle-Dämmstreifen (Schmelzpunkt
> 1000 "C) oder PE-Trennwanddichtungsband zu hinterlegen.

- Bekleiduno:

Die Bekleidung mit 2 x 12,5 mm dicken Siniat Gipsplatten LaGyp, welche beidseitig ausgeführt
und stehend (im Hochformat) an den Metallständern angeordnet und befestigt werden. Die Be-
festigung der Siniat Gipsplatten ist wie folgt vorzunehmen:

Befestiqunq bei Anforderung F30:

- Die untere Lage ist mit Schnellbauschrauben TN > 3,9 x 25 mm mit einem Befestigungsab-
stand von < 750 mm und die obere Lage mit Schnellbauschrauben TN > 3,9 x 35 mm mit ei-
nem Befestigungsabstand von < 250 mm in der Unterkonstruktion zu befestigen.

Befestiounq bei Anforderunqen F60:

- Die untere Lage ist mit Schnellbauschrauben TN > 3,9 x 25 mm mit einem Befestigungsab-
stand von < 250 mm und die obere Lage mit Schnellbauschrauben TN > 3,9 x 35 mm mit ei-
nem Befestigungsabstand von < 250 mm in der Unterkonstruktion zu befestigen.

Die Mindesteindringtiefen der Befestigungsmittel gemäß DIN 18181: 2008-10 [11] sind zu be-
achten.

Der Plattenlängsstoß ist mittig auf den Ständern anzuordnen. Zwischen beiden Plattenlagen ist
ein Fugenversatz des Plattenlängsstoßes von einer Gefachbreite auszuführen. Querstöße in-
nerhalb einer Plattenlage sind unter Venvendung nicht raumhoher Platten um > 400 mm versetzt
zueinander auszuführen. Bei mehrlagiger Bekleidung ist ein Versatz der Querstöße zwischen
den Plattenlagen von > 400 mm anzuordnen. Kreuzfugen sind in und unter den j Plat-
tenlagen nicht zulässig.

Die Bekleidung ist im Bereich der Plattenstöße, der Anschlüsse und der
Siniat-Fugenspachtel (Spachtelmasse nach DIN EN 13963: 2014-09l7l) zu

- Dämmunq:

Der vorliegende Gefachhohlraum ist mit einer Mineralwolldåimmung (G

1000 'C) hohlraumfüllend auszudämmen. Die Dämmung muss mit einer
60 mm ausgeführt werden. Der Dämmstoff muss mit einem Übermaß von ca. u-
chung ca. 10 mm) stramm zwischen den Ständern (Metallprofilen) eingebautwerden, um somit
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gegen Herausfallen gesichert zu werden. Fugen von stumpf gestoßenen Dämmschichten müs-
sen dicht gestoßen sein.

- Zulässiqe Wandhöhe:

Die maximal zulässige Wandhöhe für diese Konstruktion beträgt 5,0 m.

- Einbauten:

ln die leichten Trennwandkonstruktionen ist der Einbau von Steckdosen in ein umlaufendes
30 mm dickes Gipsbett nach Abschnitt 4.1 0.1 zulässig.

ln Anlage I bis Anlage I zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist der konstruk-
tive Aufbau der leichten Trennwandkonstruktionen in Metallständerbauweise zeichnerisch dar-
gestellt.

Leichte Trennwandkonstruktion F90 (2 x 12,5 GKF + 40 mm Glaswolle oder ohne
Hohlraumdämmung)

Leichte Trennwandkonstruktionen bis zu einer Feuenryiderstandsklasse von F90 sind entspre-
chend der im Folgenden zusammengefassten Parameter zu errichten. ln den Anlagen 1 bis 7 zu

diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist der konstruktive Aufbau der leichten
Trennwandkonstruktionen in Metallständerbauweise zeichnerisch dargestellt.

- Unterkonstruktion - Ständer. Stahl:

Es sind UW-Stahlprofile > UW 50/40-06 (Typ U/40/50/40, Nennblechdicke 0,6 mm) und CW-
Stahlprofile > CW 50/50-06 (Typ C/50/50/50, Nennblechdicke 0,6 mm) zu ven¡venden. Die UW-
Stahlprofile als Decken- und Fußbodenanschluss sind mit für den Untergrund geeigneten

Schlagdübeln (> 6 x 35 mm) bzw. Metalldübeln oder mit mindestens gleichwertigen Befesti-
gungselementen (2. B. Befestigungsmittel siehe Anlage 12) gemäß DIN 18183-1: 2018-05 [10]
im Abstand von < 1000 mm zu befestigen. Unterhalb der UW-Profile sind zusätzlich 10 mm di-
cke Mineralwolle-Dämmstreifen (Schmelzpunkt > 1000'C) oder PE-Trennwanddichtungsband
anzuordnen. Als Ständer sind CW-Profile (> 50 x 50 x 0,6 mm) im Abstand von < 625 mm zwi-
schen den UW-Profilen aufzustellen. Der Einstand der Ständerprofile in das UW-Anschlussprofil
muss mindestens 20 mm betragen. Die wandseitigen Ständer (Randständer) sind im Abstand
von < 1000 mm mit den zuvor genannten Befestigungselementen (für die Befestigung der UW-
Profile) zu befestigen. Zusätzlich sind im Bereich der vertikalen Wandanschlüsse, die Stånder-
profile mit ca. l0 mm dicken Mineralwolle-Dämmstreifen (Schmelzpunkt > 1000'C) oder PE-

Trennwand-dichtungsband zu hinterlegen.

- Bekleidung. deren Befestiounq und Fuqenanordnunq sowie Fuoenausführung:

Die Bekleidung mit 2 x 12,5 mm dicken Siniat Gips-Feuerschutzplatten wird beidseitig ausge-
führt und stehend (im Hochformat) an den Metallständern angeordnet und befestigt. Die Befesti-
gung der Siniat Gips-Feuerschutzplatten ist wie folgt vorzunehmen:

- Die untere Lage ist mit Schnellbauschrauben TN > 3,5 x 25 mm mit einem
stand von < 750 mm und die obere Lage mit Schnellbauschrauben TN 2 3,5

nem Befestigungsabstand von < 250 mm in der Unterkonstruktion zu

Bei der Ausführung einer Bekleidung mit 2 x 12,5 mm dicken Siniat LaPlura (n
struktionen mit Glaswolldåmmung) ist alternativ folgende Befestigung zulässig:

Die untere Lage ist mit Schnellbauschrauben LaPlura TN > 3,5 x 35 mm mit
gungsabstand von < 250 mm in der Unterkonstruktion und die obere Lage m

(Typ ES 23 CNKHA), Klammerlänge 23 mm mit einem Befestigungsabstand von < 80 mm in

der 1. Plattenlage zu befestigen. Die Klammern sind hierbei umlaufend je Platte und in ei-

nem Reihenabstand von < 625 mm auszuführen.

P-SACo2/ ilt-681
vom 7. Juni 2019
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Die Mindesteindringtiefen der Befestigungsmittel gemäß DIN 18181: 2008-10 [11] sind zu be-

achten.

Der Plattenlängsstoß ist mittig auf den Ständern anzuordnen. Zwischen beiden Plattenlagen ist
ein Fugenversatz des Plattenlängsstoßes von einer Gefachbreite auszuführen. Querstöße in'
nerhalb einer Plattenlage sind unter Verwendung nicht raumhoher Platten um > 400 mm versetzt
zueinander auszuführen. Bei mehrlagiger Bekleidung ist ein Versatz der QuerstÖße zwischen
den Plattenlagen von > 400 mm anzuordnen. Kreuzfugen sind in und unter den jeweiligen Plat-
tenlagen nicht zulässig.

Beide Lagen der Bekleidung sind im Bereich der Plattenstöße, der Anschlüsse und der Befesti-
gungsstellen mit Siniat-Fugenspachtel (Spachtelmasse nach DIN EN 13963: 2014-09 l7l) zu

verspachteln.

- Dämmunq:

Als Dämmung kann Mineralwolldämmung (Glaswolle, Schmelzpunkt < 1000 'C) venrvendet wer-
den. Der Gefachhohlraum ist hohlraumfüllend auszudämmen. Die Dämmung muss mit einer
Mindestdicke von 40 mm ausgeführt werden. Der Dämmstoff muss mit einem Übermaß von ca.

10 mm (Stauchung ca. 10 mm) stramm zwischen den Ständern (Metallprofilen) eingebaut wer-
den, um somit gegen Herausfallen gesichert zu werden. Fugen von stumpf gestoßenen Dämm-
schichten müssen dicht gestoßen sein.

Weiterhin ist die Ausführung der leichten Trennwandkonstruktion ohne gedämmte Ständerebene
zulässig.

- Zulässige Wandhöhe:

Die maximalzulässige Wandhöhe dieser Konstruktion beträgt 5,0 m.

- Einbauten:

ln die leichten Trennwandkonstruktionen ist der Einbau von Steckdosen in ein umlaufendes
30 mm dickes Gipsbett nach Abschnitt 4.10.1 zulässig.

Wandkonstruktion F120-A(2x12,5 mm GKF ohne Dämmung)

Leichte Trennwandkonstruktion bis zu einer Feueruviderstandsklasse F120-A entsprechen der
konstruktiven Ausführung der leichten Trennwandkonstruktionen für Feuen¡viderstandsklasse
F90 aus Abschnitt 4.5 mit den im Folgenden aufgeführten Anderungen. ln den Anlagen 1 bis 7
zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist der konstruktive Aufbau der leichten
Trennwandkonstruktion in Metallständerbauweise zeichnerisch dargestellt.

- Unterkonstruktion - Ständer, Stahl:

Abweichend von Abschnitt 4.5 sind UW-Stahlprofile mit den Mindestabmessungen
> 100 x 40 x 0,6 mm und CW-Stahlprofile mit den Mindestabmessungen 2 100 x 50 x 0,6 mm zu

verwenden. ln der weiteren Ausführung gelten die Anforderungen von Abschnitt 4.5.

- Bekleiduno, deren Befestiounq und Fugenanordnunq sowie Fugenausführunq:

Die zweilagige Bekleidung muss mit 2 x 12,5 mm dicken Siniat Gips-Feuerschutzplatten ausge-
führt werden. Horizontale Plattenfugen der inneren (unteren) Plattenlage sind mit Profilen der

Die Befestigung der inneren

P-SACo2/ ilt-681
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ausgeführten Unterkonstruktion zu hinterlegen.
ge hat auch mit den entsprechenden Verbindun

- Dämmunq:

Es darf keine Dämmung verbaut werden.
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4.7

- Zulässiqe Wandhöhe

Die maximal zulässige Wandhöhe für diese Konstruktion beträgt 4,0 m.

- Einbauten:

ln der leichten Trennwandkonstruktion sind keine Einbauten nach Abschnitt 4.10 zulässig

Wandkonstruktion F90-4, hohe Trennwände (2 x 12,5 mm GKF + 80 mm
Steinwolle)

Die leichte Trennwandkonstruktion der Feuerwiderstandsklasse F90 mit einer Wandhöhe von bis
zu 7,0 m ist entsprechend der im Folgenden zusammengefassten Parameter zu errichten. ln

den Anlagen 1 bis 7 zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist der konstruktive
Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion in Metallständerbauweise zeichnerisch dargestellt.

- Unterkonstruktion - Ständer, Stahl:

Es sind UW-Stahlprofile (> 100 x 40 x 0,6 mm) und CW-Stahlprofile (> 100 x 50 x 0,6 mm) zu
venvenden. Die UW-Stahlprofile als Decken- und Fußbodenanschluss sind mit für den Unter-
grund geeigneten Schlagdübeln (> 6 x 70 mm) oder mit mindestens gleichwertigen Befesti-
gungselementen (2. B. Befestigungsmittel siehe Anlage 12) gemäß DIN 18183-1:2018-05 [10]
im Abstand von < 1000 mm zu befestigen. Unterhalb der UW-Profile sind zusätzlich 10 mm di-
cke Mineralwolle-Dämmstreifen (Schmelzpunkt > 1000'C) anzuordnen. Als Ständer sind CW-
Profile (> 100 x 50 x 0,ô mm) im Abstand von <625 mm zwischen den UW-Profilen aufzustellen.
Die wandseitigen Ständer (Randständer) sind an mindestens drei Befestigungspunkten im Ab-
stand von < 1000 mm mit zuvor genannten Befestigungselementen zu befestigen. Zusätzlich
sind im Bereich der vertikalen Wandanschlüsse, die Ständerprofile mit ca. 20 mm dicken Mine-
ralwolle-Dämmstreifen (Schmelzpunkt > 1000'C) zu hinterlegen. lm Falle einer erforderlichen
Verlängerung sind die Stöße der Ständerprofile entsprechend der Darstellung in Anlage I um
mindestens 1000 mm zu überlappen. Die Stöße sind jeweils wechselnd anzuordnen und beid-
seitig in den Flanschen mit je 3 Blechschrauben LN > 3,5 x 9 mm im
verbinden. Bei Variante 1 ist der vorliegende Hohlraum im Bereich
entsprechenden Mineralwolle Rockwool Sonorock auszudämmen.

Abstand vo
der Verlän

n< zu

u sowte enausfüh

Die Bekleidung mit 2 x 12,5 mm dicken Siniat Gips-Feuerschutzplatten wi
führt und stehend (im Hochformat) an den Metallständern angeordnet und
gung der Siniat Gips-Feuerschutzplatten ist wie folgt vorzunehmen:

Die untere Lage ist mit Schnellbauschrauben TN > 3,5 x 35 mm mit einem
stand von < 750 mm und die obere Lage mit Schnellbauschrauben TN > 3,5 x 35 mm mit ei-
nem Befestigungsabstand von < 250 mm in der Unterkonstruktion zu befestigen.

Die Mindesteindringtiefen der Befestigungsmittel gemäß DIN 18181:2008-10 [11] sind zu be-
achten.

Der Plattenlängsstoß ist mittig auf den Ständern anzuordnen. Zwischen beiden Plattenlagen ist
ein Fugenversatz des Plattenlängsstoßes von einer Gefachbreite auszuführen. Querstöße in-
nerhalb einer Plattenlage sind unter Ven¡vendung nicht raumhoher Platten um > 400 mm versetzt
zueinander auszuführen. Bei mehrlagiger Bekleidung ist ein Versatz der Querstöße zwischen
den Plattenlagen von > 400 mm anzuordnen. Kreuzfugen sind in und unter den jeweiligen Plat-
tenlagen nicht zulässig.

Beide Lagen der Bekleidung sind im Bereich der Plattenstöße, der Anschlüsse und der Befesti-
gungsstellen mit Siniat-Fugenspachtel (Spachtelmasse nach DIN EN 13963: 2014-09 l7l) zu

verspachteln.
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- Dämmunq:

Der vorliegende Gefachhohlraum ist mit Mineralwolle Rockwool Sonorock (Rohdichte

=28kgtm3, Schmelzpunkt > 1OO0'C, Baustotfklasse A1) mit der Mindestdicke von 80 mm zu

dämmen. Der Gefachhohlraum ist hohlraumfüllend auszudämmen. Der Dämmstotf muss mit ei-
nem Übermaß von ca. 10 mm (Stauchung ca. 10 mm) stramm zwischen den Ständern (Metall-
profilen) eingebaut werden, um somit gegen Herausfallen gesichert zu werden. Fugen von
stumpf gestoßenen Dämmschichten müssen dicht gestoßen sein.

- Zulässiqe Wandhöhe:

Die maximalzulässige Wandhöhe dieser Konstruktion beträgt 7,0 m.

- Einbauten:

ln der leichten Trennwandkonstruktion sind keine Einbauten nach Abschnitt 4.10 zulässig.

4.8 Unterkonstruktion

Abweichend von den Abschnitten 4.3 bis 4.7 dart das Ständeniverk der leichten Trennwandkon-
struktionen neben der Ausführung als Einzelständer auch als Doppelständerwerk errichtet wer-
den. Hierbei ist das Doppelständerwerk mit den entsprechenden CW-Profilen, entweder mit ge-

trennten Metallständern oder aus zug- und druckfest miteinander verbundenen parallelen

Metallständern, zu errichten. Die Ständerprofile der beiden Ständerreihen sind jeweils paaruveise

gegenüberliegend anzuordnen. Hinsichtlich der Ausführung sind die Angaben in DIN 18183-1:

2018-05 [10] einzuhalten und zu beachten. Dies gilt auch bzgl. der Aussteifung der Metallstän-
der gegeneinander. Diese Aussteifung ist auf jeden Fall beieinem Profilabstand größer der dop-
pelten Profilbreite anzuwenden.

4.9 Feste und gleitende Anschlüsse, Dehnfugen, zurückspringende Bekleidung

Decken-, Fußboden- und Wandanschlüsse müssen so ausgeführt werden, dass die Einhaltung
der Feuerwiderstandsklasse gewährleistet wird. Es muss zwischen den CW- und UW-Profilen
und den jeweiligen Decken-, Fußboden- und Wandansch[issen eine Anschlussdichtung (2. B.

Trennwandband b x d = 50 mm x 5 mm) eingebaut werden. Der Decken-, der Boden- und seitli-
che Wandanschluss sind als fester, verspachtelter Anschluss auszuführen. Die Befestigung der
UW-Profile im Bereich des Decken- und Bodenanschlusses sowie das CW-Profil im Bereich des
seitlichen Wandanschlusses hat gemäß Abschnitt 4.3 bis 4.7 mit für den Untergrund geeigneten

Befestigungsmitteln zu erfolgen.

Leichte Trennwandkonstruktionen mit zweilagiger Bekleidung und Gefachdämmung dürfen mit
einer zurückspringenden Bekleidung ausgeführt werden. Die Ausführung muss entsprechend
DIN 4102-4: 2016-05 [4], B¡ld 10.4 erfolgen. Die Dämmschicht im zurückspringenden Bereich ist
entsprechend zu komprimieren. lm Wandinneren ist eine entsprechende Ersatzschicht mit Über-
stand anzuordnen.

Die leichten Trennwandkonstruktionen mit ein- und zweilagiger Bekleidung dürfen mit einem
gleitenden Deckenanschluss, Fuge a 3 20 mm, an die angrenzenden Massivbauteile ausgeführt
werden. Die Ausführung muss entsprechend DIN 4102-4:2016-05 [4], Bild 10.5 erfolgen.

Die leichten Trennwandkonstruktionen mit ein- und zweilagiger Bekleidung dürfen mit Dehnfu-
gen, Fugenbreite a < 20 mm, ausgeführt werden. Die Ausführung muss entsprechend DIN

4102-4:2016-05 [4], Bild 10.1 erfolgen.

Leichte Trennwandkonstruktionen mit zweilagiger Bekleidung dürfen mit
führt werden. Die festen, verspachtelten Anschlusse an angrenzende
sind entsprechend DIN 4102-4: 2016-05 [4], Bild 10.3 auszuführen.
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Bei leichten Trennwandkonstruktionen mit zweilagiger Bekleidung sind Eckausbildungen zwi-
schen 90" und 135' in Anlage 6 dargestellt und entsprechend danach auszuführen.

Der Anschluss der leichten Trennwandkonstruktionen wie in Anlage 7 dargestellt, kann auch an
bekleidete Stahlbauteile erfolgen, die eine Feuerwiderstandsklasse aufrreisen, die eine Stufe
höher ist als die der Trennwandkonstruktion (d. h. F 60 bei F 30-Trennwänden und F 90 bei
F 60-Trennwänden). Für die bekleideten Stahlbauteile muss ein entsprechender bauaufsichtli-
cher Nachweis vorliegen. Anschlüsse von leichten Trennwandkonstruktionen mit einer Höhe von
mehr als 3 m dürfen nicht mit Hohlraumdübeln (d. h. ohne direkte mechanische Verbindung zu
Stahlbauteilen) mit der brandschutztechnisch notwendigen Stahlbekleidung verbunden werden
(Variante ll, Anlage 7, Seiten I und 2).

4.10 Einbauten

ln die leichten Trennwandkonstruktionen dürfen Elektro-Hohlraumdosen in einem Gipsbett bzw.
einer Einhausung entsprechend der Beschreibung in den Abschnitten 4.10.1 und 4.10.2 einge-
baut werden. Der zulässige Einbau sowie die Ausführung ist den Abschnitten 4.3 bis 4.7 der je-
weiligen Erläuterung zu dem Aufbau der leichten Trennwandkonstruktion zu entnehmen.

Bei Venvendung spezieller Produkte zum Verschließen von ElektroinstallationsÖffnungen ist die
Eignung dieser Einbauten in Verbindung mit den Holzständenrvandkonstruktionen nachzuwei-
sen. Es sind weitere Eignungsnachweise, z. B. im Rahmen der Erteilung einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung, erforderlich.

4.10.1 Elektro-Hohlwanddosen im Gipsbett

An jeder beliebigen Stelle der jeweiligen leichten Trennwandkonstruktion dürfen handelsübliche
Elektro-Hohlwanddosen (Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen) eingebaut werden, wenn
diese im Gefachhohlraum mit Siniat-Fugenspachtel nach DIN EN 13963: 2014-09 [7] (30mm
Dicke) hinterfüllt werden. Eine dahinter liegende Mineralwoll-Dämmung wird nicht ausgeschnit-
ten, sondern komprimiert. Die Elektro-Hohlwanddosen dürfen nicht unmittelbar gegenüberlie-
gend eingebaut werden. Die Elektro-Hohlwanddosen dürfen an jeder beliebigen Stelle angeord-
net werden. Anlage 9 zeigt den Aufbau im Detail.

4.10.2 Elektro-Hohlwanddosen ¡n e¡ner Einhausung

Der Einbau einzelner Elektro-Hohlwanddosen (Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen) in

Platteneinhausungen, hat mit dem jeweiligen Plattentyp der entsprechenden Wandkonstruktion,
mindestens in der Art und Dicke der erforderlichen einseitigen Wandbekleidung, zu erfolgen. Die
Plattenlagen sind untereinander mit geeigneten Schrauben oder Klammern zu verbinden und
jeweils von der Wandaußenseite mit mindestens einer Schraube je Ecke (2. B. Schnellbau-
schrauben Gips in Gips TN > 3,5 x 45 mm) zu verschrauben und mit Siniat Fugenspachtel dicht
anzuschließen. Die Einbauten müssen einen Mindestabstand von 50 mm von den CW- und UW-
Profilen der Trag konstruktion aufweisen.

Die Elektro-Hohlwanddosen dürfen nicht unmittelbar gegenüberliegend ein
Elektro-Hohlwanddosen dürfen an jeder beliebigen Stelle angeordnet
den Aufbau im Detail.

zeigt
Die

ilt
ffiffiffiffi

Lelpzlg GmbH



MFPA Leipzig GmbH
Baulicher Brandschutz

P-SACo2/ ilt-681
vom 7. Juni 2019 Seite 15 von '17

5 Bestimmungen für die Nutzung und Wartung

Die Brandschutzwirkung der jeweiligen leichten Trennwandkonstruktion bei einseitiger Brandbe-
anspruchung ist auf Dauer nur sichergestellt, wenn diese stets in ordnungsgemäßen Zustand
gehalten wird (2. B. keine mechanische Beschädigung).

lm Falle des Austausches beschädigter oder zerstörter Bestandteile der leichten Trennwand-
konstruktion ist darauf zu achten, dass die neu zu verwendenden Materialien sowie der Einbau

dieser Materialien den Bestimmungen und Anforderungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Prüfzeu gnisses entsprechen.

Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis wird aufgrund des $ 17 der Hessischen Bau-
ordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 198) in Ver-
bindung mit der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-W TB)
(Einführungserlass vom 13. Juni2018 (StAnz.201B, S. 831) und Anderungserlass vom 18. Sep-
tember 2018 und 22. November 2018 (StAnz. 2018, S. 1118 und S. 1431)), Teil C4, lfd. Nr.

C 4.2 erteilt.

ln den Landesbauordnungen der übrigen Bundesländer sind entsprechende Rechtsgrundlagen
enthalten.

Rechtsbehelfsbelehru ng

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Aus-
stellung Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gesellschaft für Materialforschung
und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH, Hans-Weigel-Straße 2b,04319 Leipzig
einzulegen.

Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit des Widerspruchs ist der Zeitpunkt des Eingangs der Wider-
spruchsschrift bei der Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen
Leipzig mbH

7

6

(1)

(2)

Leipzig, den 7. J

ipl.-lng. H. F
Prüfstellenleiter
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Normen und Richtlinien

t1l DIN 4102-2: 1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen, Bauteile: Begriffe, Anforde-
rungen und Prüfungen

t5l

t6l

17l

t81

tel

t10l

[1 1]

t2l

t3l

l4l

meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses jeweils gültige Fassung einschließlich
derungen und Ergänzungen.

DIN 18180: 2014-09 Gipsplatten - Aften und Anforderungen

DIN EN 520 2009-12 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prüfveiahren

DIN 4102-4: 2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung
u nd Anwend u ng kl assifizie rte r Ba u stoffe, Bauteile u nd Son derbauteile

DIN 4103-1: 2015-06 Nichttragende innere Trennwãnde - Teil 1: Anforderungen und Nachweise

DIN EN 13162:2015-04 Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmaßig hergestellte Produkte
aus Mineralwolle, Spezifikation

DIN EN 13963: 2014-09 Materialien für das Verspachteln von Gipsplatten-Fugen - Begriffe, An-
forde ru nge n u nd P rüfverfah re n

DIN 18182-1 : 2015-11 Zubehör für die Verarbeitung von Gipsplatten - Teil 1: Profile aus Sfah/-
blech

DIN EN 14195:2015-03 Metall-Unterkonstruktionsbauteile für Gipsplatten-Systeme; Begriffe,
Anforde ru n ge n u n d Prüfveiah re n

DIN 18183-1: 2018-05 Trennwände und Vorsatzschalen aus Gipsplatten mit Metallunterkon-
struktionen - Teil 1: Beplankung mit Gipsplatten

DIN 18181: 2008-10 Gipsplatten im Hochbau - Verarbeitung

lge-
An-

Weitere Literatur

Hessische Venvaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-W TB) des Landes Hessen vom
13. Juni 2018

Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Mai2018 (GVBI. S. 198)

Die Veniveise auf Normen und Richtlinien beziehen sich auf die zum Ausstellungszeitpunkt dieses Al
gen

eff
Leip¡lg
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Anlagenverze¡chnis

Anlage 1 Bodenanschlüsse fur einlagige (F30) und zweilagige (F90) Bekleidung (3 Seiten)

Anlage 2 Deckenanschlüsse für einlagige (F30) und zweilagige (F90) Bekleidung (3 Seiten)

Anlage 3 Wandanschlüsse für einlagige (F30) und zweilagige (F90) Bekleidung (3 Seiten)

Anlage 4 Fugenausbildung für einlagige und zweilagige Bekleidung

Anlage 5 Bewegungsfuge

Anlage 6 Eckenausbildung für zweilagige (F90) Bekleidung

Anlage 7 Anschlüsse an Stahlbauteile für zweilagige (F90) Bekleidung (4 Seiten)

AnlageB ProfilverlångerungfürverschiedeneProfilgrößen

Anlage 9 Elektro-Hohlraumdosen im Gipsbett

Anlage 10 Elektro-Hohlraumdosen ohne Gipsbett (2 Seiten)

Anlage 11 Positionsliste

Anlagel2 AlternativeVerankerungsmittel

Anlage 13 Muster für Übereinstimmun
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Anlage 1 Bodenanschlüsse für einlagige (F30) und zweilagige (F60 / F90) Bekleidung

$srnnt
ltLelpzig GmbH
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Alle

Abbildung A1.1 Starrer Bodenanschluss an Massivdecke mit einlagiger und
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Abbildung A1 .2 Starrer Bodenanschluss mit schwimmendem Estrich (einlagige u. zweilagige
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AbbÌldung A1 .3 Starrer Bodenanschluss, ausgesparter

Alle lVaße in mm
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Anlage 2 Deckenanschlusse für einlagige (F30) und zweilagige (F60 / F90) Bekleidung

,lI

-2ksrnrat

u
ffitrwffi
Leipzlg Gmbll

Abbildung A2.1 Starrer Deckenanschluss an Massivdecke mit einlagiger und zweilagiger
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Abbildung A2.2 Gleitender Deckenanschluss an Massivdecke mit einlagiger und



MFPA Leipzig GmbH
Baulicher Brandschutz

P-SACo2/ ilt-681
vom 7. Juni 2019

Anlage 2
Seite 3 von 3

oo

oo

¿ksrnrat

Abbildung A2.3 Staner Deckenanscf¡/uss an Massivdecke u.

ße in mm
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Anlage 3 Wandanschlüsse für einlagige (F30) und zweilagige (F60 / F90) Bekleidung

¿ksrnrat
m
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Abbildung A3.1 Staner Anschluss an Massivwand mit einlagiger und zweilagiger
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Abbildung A3.2 Gleitender Anschluss an Massivwand mit zweilagiger

ße in mm
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Abbildung A3.3 I-Sfoß mit einlagiger und zweilagiger

Alle Maße in mm
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Anlage 4 Fugenausbildung für einlagige und zweilagige Bekleidung

Ssrnrac iltLelpzlg GmbH
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Abbildung A4.1 Stoßfugenausbildung mit einlagiger und zweilagiger

tn mm
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Anlage 5 Bewegungsfuge

>20 <20 >20 <20
LL'b

t1 t1
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Ssrnrat

Abbildung A5.1 Bewegungsfuge mit einlagiger und zweilagiger

Alle Maße in mm
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Anlage 6 Eckenausbildung für zweilagige Bekleidung der Feueruiderstandsklasse F60 und 90

ftsrnrat

ilt
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GmbHAbbildung A6.1 Winkel (135') und Ecke (90') mit zweilagiger

Alle Maße in mm
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Anlage 7 Anschlüsse an Stahlbauteile für zweilagige (F60 / F90) Bekleidung

Variante ll

Ssrnrat

0)

c
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Abbildung 47.1 Horizontalschnift Anschluss an Stahlstützen ohne

tn mm
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Variante ll
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illGr¡bHAbbildung A7.2 Horizontalschnitt Anschluss an Stahlstützen mit

Maße în mm
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Abbildung A7.3 Vertikalschnitt Anschluss Stahlträger ohne

Maße in mm
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Abbildung A7.4 Vertikalschnift Anschluss an Stahlträger mit

Maße in mm
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AnlageB ProfilverlängerungfürverschiedeneProfilgrößen

Variante 1 Variante 2

Variante 3
mit UA-Profilen und Flachkopfschrauben
mit Mutter und Unterlegscheibe

o
N

o
N

!l(\

oo
N

oo
N

Variante 4

r5

)t=

ftsrntac

Abstand der Verschraubung:

Abstand vom Profilrand - 50 mm
Abstand der Schrauben < 200 mm

Überlappung ü der Profile:

cw 50-0ó / uA 50
cw 75-0ó / uA75
cw100-0ó/uA100
cw 125-0ó / uA125
cw150-0ó/uA150

à 500 mm

1

1

1

0

0

0

00
00

0

mm

Lelpzig

Abbildung A8.1 Profilveflängerung in zwei Varianten
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Anlage 9 Elektro-Hohlraumdosen im Gipsbett

Ssrnrat

im Gipsbett

nlGml¡11

Abbildung A9.1 Hohlraumdosen mit Gipsbett,

Alle l\4aße in mm
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Anlage 10 Elektro-Hohlraumdosen ohne Gipsbett

Einbauvariante 1-3: Ausführung gem. AbP P-SACO2/ lll-681, Abschnitt 4. 1 0

¿ksrnrat

1 +3
o
c)
rO

raumhoch

1+3

o
Lt)

raumhoch

6^ sl\-"/ Lô I

6l-+

1+3

raumhoch

lft
ffiffiWffi

GmbH

Abbildung A10.1 Hohlraumdosen Einbauvariante,
Alle Maße ïn mm
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Ssrnrat

Umhausung der ELT-Dose mit
Plattenstreifen in Beplankungsstärke,
Befestigung mit Schnellbauschrauben
Gips in Gips.

Abbildung A10.2 Hohlraumdosen Einbauvariante, Veñikalschnitt ) Einbauvariante nur mit Glaswolle

625

>250

Alle Maße in mm

tn mm$tslnnc
Abbildung A10.3 Hohlraumdosen Einbauvariante 1 bis 3, Horizontalschnitt )

Lelpzig GmbH
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Anlage l l Positionsliste

Sin¡at Gipsplatte

Siniat Fugenspachtel

Dåmmstoff gemäß ABP

Trennwanddichtungsband

Trennstreifen

LaForm Riegel

LaForm kartonummantelt (bei Bedarf)

Flamtex Al

Hinterlegung Flamtex A1

(ò rormteil Flamtex A1

@ *n"nn" FlamtexAl

@ ue-eront

@ Papierbewehrungsstreifen

64) Hinterfütterung

L-Winkel 40/15 mm

@ cw-erotit

UW-Profil

@ K"n,"nprofil (bei Bedarf)

@ co-erofit

€ò stahlstütze

@ stahhrager

@ alechstreifen, t = 0,ó mm

@ Stützen-clip

@ Sch¡enenlauferfür CD-Profile

@ elt-oo..

@ Steckdose

Gl verte¡lerdose

@ v","llt'ohlraumdübel

Kunststoff-Schlagdübel

Schnellbauschraube TN

Schnellbauschraube TB

Schnellbauschraube FN, Befestigung im Ständerprofil

Schnellbauschraube Gips ìn Gips

Blechschraube

Bohrschraube /

@
@
@
@
@
@
@
@ Stahlklam

a < 1000

ffitrwffi
telpzíg GmbH
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Anlage 12 AlternativeVerankerungsmittel

Tabelle All/ 1 Geeignete Hilti Beton-, Universal oder Gasnägelzur Befestigung der Randprofìle

Tabelle All/ 2 Geeignete SPIT-Nägel und SPlT-Kopfbolzen zur Befestigung der Randprofile

bei Befestigung von UK-Profilen aus Stahlblech mit einer maximalen Dicke von 2 mm
dickeren Anbauteilen (2.8. Bekleidungen aus Brandschutzplatten) ist die Mindestlänge
um die Dicke des Anbauteils zu erhöhen.

Achsabstände der Befestigungen < 300 m, Verankerungstiefe > 14 mm

Erforderliche Randabstände der Befestigungen, minimale Untergrunddicken, Anwen
weitere technische Daten/lnformationen können dem ,,Hilti Handbuch für

Befestigungs-
untergrund

Bezeichnung
Mindestlänge*

lmml

Schaft Ø

lmml

Kopf Ø

lmml
Setzgerät

Beton
C12115 bis C2Ol25

X-C 83 MX 20 3 6.5 BX3

X-C G3 MX 20 3 6.5 GX3

X-C MX 22 3.5 I DX 5 MX, DX 460 MX,

DX351 MX

X-U oder X-P MX 22 4 I DX 5 MX, DX 460 MX,

DX351 MX

Beton
C30137 bis C50/60

X-P G3 MX 17 3 6.8 GX3

X.P 83 MX 17 3 6.8 BX3

X-U oder X-P MX 22 4 I DX 5 MX, DX 460 MX,

DX351 MX

Stahl
5235 bis 355

X-S 14 G3 MX 14 3 6.8 GX3

X-S 14 83 MX 14 3 6.8 BX3

X-U 16 MX t6 4 I DX 5 MX, DX 460 MX,

DX351 MX

Befestigungs-
untergrund

Bezeichnung
Mindestlänge"

lmml

Schaft Ø

lmml

Kopf Ø

[mm]
Setzgerät

Beton
C12115 bis C20125

Standardnagel C6
magaziniert

20 2,6 6,3
PULSA 7OOP, 7OOE,

800P, 800E oder 800P+

Beton
C20125 bis G50/60

SpezialnagelHC6
magaziniert

17 3,0 6,4
PULSA 7OOP, 7OOE,

800P, 800E oder 800P+

Beton
C16120 bis C2Ol25

Kopfbolzen C9
magaziniert

30 3,6 8,8 SPITFIRE P37O

Beton
C25130 bis C50/60

Kopfbolzen SC9
magaziniert

20 4,0 8,8 SPITFIRE P37O

Stahl 5235
SpezialnagelHC6

magaziniert
15 3,0 6,4

PULSA 7OOP, 7OOE,

800P, 800E oder 800P+

Stahl 5355
SpezialnagelHC6

magaziniert
15 3,0 6,4

PULSA 7OOP, 7OOE,

800P, 8008 oder 800P+

Stahl
5235 bis 5355

Kopfbolzen SC9
magaziniert

15 4,0 8,8 SPITFIRE P37O

HLoiPzig GmbH

herausgegebenen "Iechnlschen Leitfaden Gasnagelgerâte Bolzenschubwerkzeuge"
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M uster für Ubereinst¡mmungserklärung

Name und Anschrift des Unternehmens, dass die nichttragende, raumabschließende Wandkonstruk-
tion in Metallständerbauweise hergestellt hat:

Bauvorhaben

Zeitraum der Herstellung:

Feuenryiderstandsklasse der Konstruktion: F30-4, F6O-4, F9O-A bzw. F12O-A-)

Hiermit wird bestätigt, dass die nichttragende Wandkonstruktion in Metallständerbauweise der Feueruvi-

derstandsklasse F30, F6O, FgO, F12O-) hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung

aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses P-SAC 02llll-681 der Gesell-

schaftfürMaterialforschung und Prüfanstaltfürdas Bauwesen Leipzig mbH vom 7. Juni2019 hergestellt

sowie nach der Aufbauanleitung, die der Antragsteller dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis-

ses für die Konstruktion bereitgestellt hat, hergestellt und aufgebaut wurde.

Für die nicht vom Untezeichner selbst hergestellten Bauprodukte wie [2.8. Tragkonstruktion, Verbin-

dungsmittel und Dämmstoffl wud dies ebenfalls bestätigt aufgrund

der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des

allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses")

eigener Kontrollen")

- entsprechender schriftlicher Bestätigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die

der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat.)

Ort, Datum Stempel, Unterschrift

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszu-
händigen.)

1 N ichtzutreffendes streichen























































































































BESTANDSWAND WANDTYP MINDEST-
DICKE 

FLAMTEX A1 PLATTEN IN mm

FEUERWIDERSTANDSKLASSE

mm F 30 F 60 F 90

MAUERZIEGEL NACH DIN 105-5

Leichtlanglochziegel / Leichtlangloch-Ziegelplatten 115 – – 2 x 12,5

KALKSANDSTEIN NACH DIN V 106

Vollsteine, Lochsteine, Blocksteine, Hohlblocksteine, 
Plansteine, Planelemente, Fasensteine, Bauplatten

70 – 2 x 12,5 2 x 15

WANDBAUPLATTEN (WPL) DIN 18162

Wandbauplatten aus Leichtbeton 50 – 2 x 12,5 2 x 15

70 – – 2 x 12,5

PORENBETON (PPPL) NACH DIN 4166

Porenbeton-Bauplatten / Porenbeton-Planbauplatten 75 * – 2 x 12,5 2 x 15

75 – – 2 x 12,5

12 Flamtex A1 – Ertüchtigungen von Bestandswänden

BRANDSCHUTZTECHNISCHE 
ERTÜCHTIGUNG VON BESTANDSWÄNDEN

Allgemeines

Bestandswände weisen oftmals keine 
Klassifizierung auf oder müssen nach 
aktuellen Anforderungen für den 
Brandschutz ertüchtigt werden. Vor  
einer Ertüchtigungsmaßnahme wird  
ermittelt, ob die Bestandswände 
bereits einer Feuerwiderstandsklas-
se zugeordnet werden können. Die 
brandschutztechnische Beurteilung 
vorhandener Wände liegt in der Verant-
wortung der zuständigen Fachplaner 
für Brandschutz und Statik.

Bestandswände können z. B. sein:

 � Metallständerwände 

 � Holzständerwände 

 � Mauerwerkswände 

 � Betonwände 

 � Fachwerkwände

Eine brandschutztechnische Ertüch-
tigung kann grundsätzlich erfolgen 
durch:

 � zusätzliche Beplankung auf beiden 
Wandseiten mit oder ohne Unter-
konstruktion 

 � zusätzliche Beplankung auf einer 
Wandseite mit oder ohne Unterkon-
struktion 

 � zusätzliche Errichtung einer Vor-
satzschale mit Unterkonstruktion,  
z. B. freistehende Schachtwand

Die Ausführungen im konstruktiven 
Brandschutz sind vor Montagebeginn 
mit dem zuständigen Brandschutz-
sachverständigen abzustimmen und 
von der verantwortlichen Stelle zu 
genehmigen.

Die Mindestanforderungen für eine 
brandschutztechnische Ertüchtigung 
bestehender Wände sind:

Ertüchtigung von Bestandswänden mit Flamtex A1

Metall- oder Holzständerwände 

 � Metall-Unterkonstruktion aus 
Profilen ≥ CW 50 nach DIN 18182-1, 
Achsabstand ≤ 1.000 mm 

 � Holzständerunterkonstruktion 
(nach DIN 4102-4:2016-05,  
Tab. 10.3 ff) 

 � Vorhandene Beplankung aus  
Gipsplatten nach DIN EN 520  
und DIN 18180 

 � Hohlraumdämmung, sofern vorhan-
den, mindestens in der Baustoff-
klasse B2 nach DIN 4102-1 

 � Verwendbarkeitsnachweis, AbP  
P-SAC-02/III-681Ä in Verbindung mit 
der gutachterlichen Stellungnahme 
GA-2017/104-Ap 

 � Nachweis nach DIN 4102-4,  
Tabelle 10.2., 10.3 ff

*  Bei Verwendung von Dünnbettmörtel d ≥ 50 mm.

Massivwände

Der Untergrund muss zur Aufnahme der  
Beplankung geeignet und tragfähig sein. 

Art und Ausführung der etwaigen  
Unterkonstruktion sind mit dem tech-
nischen Fachberater der Region oder 
der zentralen Anwendungstechnik 
abzustimmen.

 � Nachweise nach  
DIN 4102-4:2016-05 Tab. 9.1 ff

Die Feuerwiderstandsdauer der 
angrenzenden Bauteile muss min-
destens der Feuerwiderstandsklasse 
der ertüchtigten Wandkonstruktion 
entsprechen.



VORHANDENE  
BEPLANKUNG  
JE WANDSEITE

ZUSÄTZLICHE BEPLANKUNG JE WANDSEITE  
MIT FLAMTEX A1

F 30 F 60 F 90

DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm)

1 x 12,5 GKB (A) + 1 x 12,5 + 1 x 12,5 + 1 x 12,5 

1 x 12,5 GKF (DF) nicht erforderlich + 1 x 12,5 + 1 x 12,5

2 x 12,5 GKB (A) nicht erforderlich nicht erforderlich + 1 x 12,5 

VORHANDENE  
BEPLANKUNG  
JE WANDSEITE

ZUSÄTZLICHE BEPLANKUNG AUF EINER WANDSEITE
MIT FLAMTEX A1

F 30 F 60 F 90

DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm)

1 x 12,5 GKB (A) + 1 x 12,5 + 1 x 15 + 1 x 25 

1 x 12,5 GKF (DF) nicht erforderlich + 1 x 15 + 1 x 20

2 x 12,5 GKB (A) nicht erforderlich nicht erforderlich + 1 x 15

VORHANDENE  
BEPLANKUNG  
AUF EINER SEITE

ZUSÄTZLICHE BEPLANKUNG AUF EINER WANDSEITE
MIT FLAMTEX A1

F 30 F 60 F 90

DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm)

1 x 12,5 GKB (A) + 1 x 20 + 1 x 25 + 1 x 15
+ 1 x 20

1 x 12,5 GKF (DF) + 1 x 12,5 + 1 x 20 + 1 x 12,5
+ 1 x 15

1 x 20 GKF (DF) + 1 x 12,5 + 1 x 12,5 + 1 x 20

2 x 12,5 GKB (A) + 1 x 12,5 + 1 x 15 + 1 x 25

13Flamtex A1 – Ertüchtigungen von Bestandswänden

Beidseitige Ertüchtigung mit Flamtex A1 und Siniat Fugen-
spachtel

Einseitige Ertüchtigung mit Flamtex A1 und Siniat Fugen-
spachtel

Einseitige Ertüchtigung mit Flamtex A1 und Siniat Fugen-
spachtel

Ertüchtigung vorhandener Wandsysteme in 
Metallständerbauweise

Ertüchtigung vorhandener Schachtwände 
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